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RS OGH 1981/1/28 1Ob503/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1981

Norm

AußStrG §122

Rechtssatz

Keine Annahme von unklaren und mehrdeutigen Erbserklärungen, aber auch keine Zurückweisung gegenüber den -

nicht anwaltlich vertretenen - Erbansprechern; vielmehr ist wegen der bestehenden Zweifel über den Inhalt ihrer

Erklärung Rechtsbelehrung zu erteilen und die Möglichkeit zu einer allfälligen Verbesserung zu geben.
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